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bestrahlungen verordnen. Trotzdem man nun im
Besitz dieser Heilvorginge ist, ist diese Erkran-
kung in dem letzten Dezennium nicht verschwun-
den, sondern eher hdufiger geworden! Die
arztliche Wissenschaft hat somit erkannt, daB
eine Vorbeugung gegen die Rachitis an-
gestrebt werden muB. Und zwar hat man einen
gangbaren Weg in der Verabreichung ultraviolett
bestrahlter Milch, Vollmilch und Magermilch, an
Kinder und Erwachsene, gefunden. Hieriiber
schreibt Prof. Dr. K. Scheer, Frankfurt am
Main, in der ,Deutschen Molkerei-Zeitung‘‘, Nr.
25/1939, woriiber wir kurz berichten wollen.

Das Prinzip der Milchbestrahlung ist sehr ein-
fach. In einem zylinderférmigen GefiB befindet
sich in der Lingsachse ein Hanauer Quarz-
brenner, der die gleichen ultravioletten Strahlen
aussendet, wie sie in der sogen. Hohensonne zur
Anwendung kommen. An der Innenseite des
Zylinders flieBt die zu bestrahlende Milch in
einem diinnen Film von etwa 1/ mm Stirke an
den Waéinden herunter. Das laufende Vorbei-
flieBen der Milch vor dem Quarzbrenner dauert
etwa 1/ Sekunde. Dabei wird der Vorgang von
automatischen Regulationseinrichtungen iiber-
wacht.

Diese so bestrahlte , Hohensonnenmilch® wurde
rachitiskranken Kindern regelméBig gegeben.
Viele Kinder erhielten im Laufe einer etwa sich
iiber 12 Jahre erstreckenden Versuchsperiode so-
gar 1 bis 2 Jahre, in einem Falle bis zu 6 Jahren,
diese Milch; sie standen unter klinischer Beob-
achtung, die durch rontgen- und elektrokardio-
graphische Beobachtungen erginzt wurden. Da-
bei stellte es sich heraus, daB die schon vor-
handene Rachitis in wenigen Wochen ausheilte
und ein Wiederauftreten nicht stattfand. Schaden
irgendwelcher Art konnten nicht nachgewiesen
werden,

Die Versuche zur Bekdmpfung der Rachitis

Einfiihrung der Mahizeitenkarte

Auf den 1. April 1941 wird eine Mahlzeitenkarte ein-
gefithrt, Sie wurde im Hinblick auf unsere Versor-
gungslage und im Interesse einer schirfern Kontrolle
des Verbrauches notwendig.

Jeder zum Bezug einer persdnlichen Lebensmittelkarte
Berechtigte kann statt einer ganzen Lebensmittelkarte
eine ganze Mahlzeitenkarte mit 160 Mahlzeitencoupons,
statt einer halben Lebensmittelkarte eine halbe Mahl-
zeitenkarte mit 80 Coupons oder statt einer Kinder-
Lebensmittelkarte eine Mahlzeitenkarte mit 100 Coupons
beziehen. An Stelle einer ganzen Lebensmittelkarte
kann eine halbe Mahlzeitenkarte und eine halbe Lebens-
mittelkarte verlangt werden. Bereits bezogene, moch
vollstindige und giiltige Lebensmittelkarten koénnen bei
allen Ausgabestelien jederzeit gegen Mahlzeitenkarten
umgetauscht werden.

Um die Einfithrung der Mahlzeitenkarte zu erleichtern,
werden die Lebensmittelkarten-Beziiger (ausgenommen
Kinder, die nach dem 1. Januar 1936 geboren wurden)
gleichzeitig mit der April-Lebensmittelkarte 40 Mahl-
zeitencoupons zusitzlich, also ohne Anrechnung auf die
Lebensmittelkarte, erhalten.

Die Mahlzeitenkarte ist unpersénlich und unbeschrinkt
giiltig. Die Mabhlzeitencoupons berechtigen ausschlieB-
lich zum Bezug couponpilichtiger Speisen und Mahl-
zeiten in Hotels, Pensionen, Restaurants, Kantinen usw.

wurden nicht nur mit bestrahlter Vollmilch, son-
dern auch mit Magermilch durchgefithrt, wie
gleichfalls Prof, Dr. K. Scheer in der ,Zeit-
schrift fiir Kinderheilkunde, Band 62, Heft 1
1939, mitteilt, und die etwa den 10. Teil des
Fettgehaltes gegeniiber Vollmilch aufwies. Die
Versuche ergaben, daB die Heilung der Rachitis
auch mit Magermilch moglich ist, sie dauert
jedoch linger, und zwar etwa 5 Wochen.

Das Verfahren, rachitiskranken Kindern ultra-
violett bestrahlte Milch zu geben, unterscheidet
sich von anderen MaBnahmen wie Verabreichung
von rachitisvorbeugenden Heilmitteln und Arz-
neien dadurch, daB es bedeutend billiger ist,
und keiner organisatorischer MaBnahmen bedarf,
Zur Bestrahlung von 1000 Liter Milch sind, wie
berichtet, etwa 35 kWh (bei Vollmilch) und
25 kWh (bei Magermilch) erforderlich, auBer
den Kosten fiir Wartung und Abnutzung der
Apparate usw. Das Verfahren ist somit duBerst
wirtschaftlich und billig, und fallen die Un-
kosten beim Einkauf der Milch, auf kleine Men-
gen anteilsmiBig verteilt, kaum ins Gewicht. Ein
weiterer Vorteil liegt darin, daB alle Kinder diese
bestrahlte Milch ja als Nahrung zwangslaufig
erhalten, und so den Schutzstoff gegen die Rachi-
tis in vorbeugender und heilender Weise auto-
matisch zugefithrt bekommen. Ultraviolett be-
strahlte Milch sollten aber nicht nur Kinder, son-
dern auch werdende Miitter erhalten. Versuche
haben ergeben, daB der Saugling rachitisver-
schont bleibt, wenn die Mutter ultraviolett be-
strahlte Milch trinkt!

Diese neue Heilmethode ist ein hygienisches
Riistzeug von hochster volkspolitischer Bedeu-
tung. Sie sollte von allen denen, die fiir die
Volksgesundheit verantwortlich sind, mit der die-
ser Krankheit gebithrenden Aufmerksamkeit be-
dacht werden.

Die kollektiven Haushaltungen erhalten ihre Zutei-
lungen von rationierten Lebensmitteln nach Einfithrung
der neuen Regelung auf Grund der abgelieferten Mahl-
zeitencoupons.

Riicktausch von Mahlzeitencoupons gegen Lebens-
mittelkarten. Die Konsumenten sind berechtigt, Mahl-
zeitencoupons (eigene oder erhaltene) gegen giiltige
Lebensmittelkarten umzutauschen. Es diirfen nur 80,
160 usw. Mabhlzeitencoupons, aufgeklebt auf Kontroll-
bogen, zum Riicktausch gegen die entsprechenden hal-
ben und ganzen Lebensmittelkarten vorgewiesen wer-
den. Kinder-Lebensmittelkarten diirfen im Riicktausch
nicht abgegeben werden. Der Riicktausch kann bei
jeder Ausgabestelle von Lebensmittelkarten erfolgen.
Die Riicktausch-Berechtigung beginnt erst ab 1. Juli
1941; bis zu diesem Datum ist jeder Riicktausch unter-
sagt. Es diirfen nur Lebensmittelkarten, nicht aber
GroBbeziigercoupons und Lieferantencoupons im Riick-
tauschverfahren gegen Mahlzeitencoupons abgegeben
werden. :

Verwendung der Mahlzeitencoupons in kollektiven
Haushaltungen. Die Mahlzeitencoupons berechtigen aus-
schlieBlich zum Bezug couponpilichtiger Speisen und
Mabhlzeiten, nicht aber zum Bezug von Waren. Die Ab-
gabe von Mahlzeitencoupons an " kollektive Haushal-
tungen ohne Bezug der entsprechenden Speisen oder
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Mahlzeiten zum Zwecke des indirekten Bezuges von
GroBbeziiger-Coupons bezw. von Waren ist strafbar.
Straffillig ist in einem solchen Falle auch die fiir die
It;etreffende kollektive Haushaltung verantwortliche
ersot,

Das Gastgewerbe ist grundsitzlich verpflichtet, ab
1. April 1941 bei jedem Menu und bei jeder Platte an-
zugeben, ob und wieviele Mahlzeitencoupons vom Gast
abzugeben sind. Die Giste sind verpflichtet, die Mahl-
zeitencoupons dem Bedienungspersonal bei Annahme
der Bestellung abzugeben.

Die Feststezung der abzugebenden Mahlzeitencoupons
wird im Rahmen der grundsitzlichen Regelung weit-
gehend den Inhabern der kollektiven Haushaltungen
tiberlassen. Diese. werden automatisch die richtige Be-
wertung vornehmen, da sie rationierte Lebensmittel nur
gulrch Abgabe der eingeldsten Mahlzeitencoupons er-
alten.

a) Zwei Mahlzeitencoupons sind grundsitzlich fiir
jede iibliche Hauptverpflegung (Mittag- und Abend-
essen) abzugeben.
gleichgiiltig, in welchem Verhiltnis rationierte und
nicht rationierte Lebensmittel fiir die Mabhlzeit
verwendet werden. Wird die Mahlzeit aus verschie-
denen Spezialplatten nach der Speisekarte (a la
carte-Speisen) vom Gaste zusammengestellt, so
sind fiir diese Mahlzeit normalerweise nur zwei
Coupons abzugeben.

b) Ein Mabhlzeitencoupon ist grundsitzlich fiir das
Friihstiick (inkl. Beigabe von Kise, Eiern, Kar-
toffeln u. dgl.) abzugeben, sowie fiir jede zu-
bereitete und einzeln abgegebene kleine Zwischen-
verpflegung, die rationierte Lebensmittel enthalt,
wie z. B. Kaffee, Tee, Schokolade complet odei mit
Torten, Kuchen, Waihen, Patisserie oder Klein-
gebick, Suppen, Salate, Gemiise- und Rohkost-
platten, Kartoffeln, Pastetchen, Spiegeleier, russi-
sche Eier, warme und kalte Tellergerichte, kleine
Spezialgerichte usw.

c) Ohne Mahlzeitencoupons kénnen kleine Zwischen-
verpflegungen, deren Zusammenstellung und Zu-
bereitung keine rationierten Lebensmittel benoti-
gen, vorgesetzt werden, wie z. B. Brot mit kalten
und warmen Wurstwaren ohne Fett zubereitet, kal-
ter Aufschnitt, Fischkonserven, belegte Brotchen
aller Art ohne Butter oder Fett, Friithstiick nur aus
Katfee, Tee usw. mit Brot ohne Butter usw.

AuBerdem koénnen ohne Coupons abgegeben
werden: Brot, Friichte, Kompott, Glaces, Coupes,
hart- oder weichgekochte Eier, Kuchen oder Wi-
hen (hochstens 1 Stiick pro Person) oder Pa-
tisserie oder Kleingebick (hochstens 2 Stiick pro
Person).

Kinder, welche zum Bezug von Kinderkarten berech-
tigt sind, haben fiir jede couponpflichtige Mahlzeit und
Zwischenverpflegung nur je einen Mahlzeitencoupon ab-
zugeben,

Bei vollstindiger Tagesverptlegung in Hotels, Pen-
sionen usw. sind von Erwachsenen 5, von Kindern (Be-
ziiger von Kinderkarten) 3 Mahlzeitencoupons abzu-
liefern.

Die oben erwidhnten Regelungen gelten auch fiir
Hauslieferungen von Speisen und Mahlzeiten durch Ho-
tels, Restaurants, Traiteurs usw.

Verwendung der Mahlzeitencoupons in drztlich ge-
leiteten Krankenanstalten. (MaBgebend ist das ,,Ver-
zeichnis aller &rztlich geleiteten Krankenanstalten der
Schweiz‘“.) Diese haben Mahlzeitencoupons nur vom
Personal, den Aerzten; Schwestern usw. einzufordern.
Die Patienten, welche in diesen kollektiven Haus-
haltungen verpilegt werden, haben weder Mahlzeiten-
coupons noch Lebensmittelkarten abzuliefern.

Verwendung in privaten Haushaltungen. Die Mahl-
zeitencoupons koénnen bei Besuchen in privaten Haus-
haltungen abgegeben werden, um die Gastgeber fiir
die dort eingenommenen Mahlzeiten zu entschidigen.
Sie konnen ebenfalls Verwendung finden durch Na-
herinnen, Wéscherinnen, sowie alle Arbeiter auf Stor
fiir die in privaten Haushaltungen eingenommenen Mahl-
zeiten.
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Die Coupons sind abzugeben, -

Sofern die private Haushaltung die erhaltenen Mahl-
zeitencoupons nicht selbst wieder zur Verpilegung in
Gaststétten verwendet, konnen diese bei Erreichung
der notwendigen Menge und ab 1. Juli 1941 wieder in
Lebensmittelkarten riickgetauscht werden.

Verwendung der Mahlzeitencoupons durch Soldaten.
Militarpersonen, die in kollektiven Haushaltungen tmd
bei Privaten einquartiert und verpflegt werden, haben
fiir die normale Verpflegung keine Mahlzeitencoupons
abzugeben. Die kollektiven Haushaltungen haben vom
zustindigen militirischen Kommando oder der ortlichen
Einquartierungsbehérde als Ersatz fiir die Mahlzeiten-
coupons eine Bescheinigung zu verlangen.

Zuteilung von Rationierungsausweisen an kollektive
Haushaltungen. Unter den Begriff ,kollektive Haus-
haltung‘‘ fallen:

Hotels, Gasthofe, Pensionen, Kostgebereien, Herber-
gen, Ferienkolonien, Skilager, Wirtschaften, Restaurants,
Cafés, Bars, Tea-Rooms, Speisewagen, Arbeiter-, Per-
sonal- und Militarkantinen, Soldatenstuben, bewirtschaf-
tete Clubhiitten, Skihduser usw.

Anstalten wie: Heilanstalten, Spitdler, Sanatorien, Al-
tersasyle, Armenanstalten, Strafanstalten, Institute, Pen-
sionate, Irternate, Kinderheime, Haushaltungsschulen,
Kochschulen usw.

Veranstaltungen und Aktionen: Kochkurse, Wohltitig-
keitsveranstaltungen, Wohltitigkeitsbasare usw.

Betriebe, die fiir den Eigenverbrauch im kollektiven
Haushalt Kuchen, Patisserie, Kleingebick usw. her-
stellen, sind als reine kollektive Haushaltungen zu be-
handeln. Bickereien, Konditoreien usw. mit Laden-
geschift sind als verarbeitende Betriebe zu behandeln
und unterstehen einer besondern Regelung.

Bezugsantr’cige. Normaler monatlicher Bezugsantrag.
Die den kollektiven Haushaltungen fiir den Monat Mai
19041 und die folgenden Monate zuzuteilenden GroB-
beziigercoupons diirfen von den zustindigen Stellen nur
noch auf Grund der von den kollektiven Haushaltungen
eingenommenen und abgelieferten Mahlzeitencoupons
abgegeben werden.

Das Bezugsantragsformular F 3 dient den zustindigen
Stellen als Grundlage fiir die Zuteilung von GroB-
beziigercoupons. Die kollektiven Haushaltungen kénnen
ein weiteres Exemplar des Formulars F 3 zu den eigenen
Akten verlangen.

Die eingezogenen Mahlzeitencoupons sind, auf Kon-
trollbogen aufgeklebt, zusammen mit dem Bezugs-
antragsformular F 3, der zustdndigen Stelle abzugeben.
Die kantonalen Zentralstellen sind ermachtigt, die An-
ordnung zu treffen, daB zur Vereinfachung der Umrech-
nung nur Mahlzeitencoupons in einer aut 100 abgerun-
deten Anzahl abgeliefert werden diirfen. Beigelegte Be-
scheinigungen von militdrischen Stellen iiber Einquar-
tierungen sind pro Mann und pro Verpflegungstag mit
fiinf Mahlzeitencoupons anzurechnen.

Berechtigt zum Umtausch von Mabhlzeitencoupons in
GroBbeziigercoupons sind in Anbetracht der den kollek-
tiven Haushaltungen zugestandenen erhohten Zutei-
lungsquoten ausschlieBlich kollektive Haushaltungen.

Sonderregelung und Bezugsantrag fiir Krankenanstal-
ten. Die arztlich geleiteten Krankenanstalten, jedoch
nur diese, haben von den Patienten weder Mahlzeiten-
coupons noch Lebensmittelkarten einzufordern. Da-
gegen hat das gesamte Personal Rationierungsausweise
abzugeben.

Die drztlich geleiteten Krankenanstalten haben am 1.
April 1941 die Personalen aller bei ihnen verpflegten
Patienten der zustindigen Gemeindestelle, bei der die
Ausweisschriften der Patienten deponiert sind, zu mel-
den. Jeder in der Folge eintretende Patient ist jeweilen
innert drei Tagen der zustindigen Gemeindestelle zu
melden. Diese stellt mit sofortiger Wirkung jede wei-
tere Abgabe von Rationierungsausweisen ein. Die Ent-
lassung des Patienten ist wiederum innert drei Tagen
der zustindigen Gemeindestelle zu melden, worauf diese
die Zuteilung von Rationierungsausweisen wieder auf-
nimmt.

Die drztlich geleiteten Krankenanstalten haben der zu-
stindigen Stelle auf dem monatlichen Bezugsantrags-
formular zusammen mit den vom Personal eingenom-
menen Mahlzeitencoupons die Anzahl Verpflegungs-



tage der Patienten bekanntzugeben. Der Verpflegungs-
tag wird mit finf Mahlzeitencoupons angerechnet. Die
Zuteilung von GrofBbeziigercoupons erfolgt auf Grund
folgender Berechnung:

Anzahl der Verpflegungstage der Patienten im Vor-
monat X 5

-+ Anzahl der vom Personal im Vormonat eingenom-
menen Mahlzeitencoupons

= Total der fiir die Berechnung der Zuteilung in
Betracht kommenden Mahlzeitencoupous.

Die fiir die Zuteilung in Betracht kommenden Quoten
sind die gleichen. wie bei den andern kollektiven Haus-
haltungen. Falls die Mahlzeitenkarten fiir das Personal
gesamthaft bezogen werden, hat das letztere, auch bei
stindigem Aufenthalt in der Krankenanstalt, Anrecht
auf freie Verfiigung itber 10 Mahlzeitencoupons im
Monat,

Sonderregelung und Bezugsantrag fiir Kinderheime
und Krippen. Kinderheime und Krippen unterstehen der
allgemeinen Regelung fiir die kollektiven Haushaltun-
gen. Im Hinblick auf die besondern Erfordernisse der
Kinderernihrung erhalten sie die Zuteilung auf Grund
einer Sonderquote, die monatlich durch das KEA be-
kanntgegeben wird.

Anrecht auf diese Sonderquote haben nur Kinder-
heime, welche wihrend des ganzen Jahres Kinder zur
Beherbergung und Pflege aufnehmen, nicht aber Ferien-
heime, Saisonbetriebe usw.

Bezugsantrag bei unvorhergesehener und voriibes-
gehender Frequenzsteigerung. Tritt im Laufe des Mo-
nats eine unvorhergesehene und voriibergehende Fre-
quenzsteigerung ein, die nicht durch vorhandene Vor-
riate gedeckt werden kann, so darf der kollektive Haus-
halt ber der zustéindigen Stelle vermitte!st eines Formu-
lars F 3 eine eingehend begriindete VorschuB-Zuteilung
voni QGroBbeziigercoupons im Rahmen des effektiven
Mehrbedarfes anfordern. Die VorschuB-Zuteilung muB
auf alle Fille auf Ende des Zuteilungsmonates durch
Riickerstattung von Mahlzeitencoupons oder nichtverwen-
deten GroBbeziigercoupons ausgeglichen werden. Eine
Zuteilung von GroBbeziigercoupons darf im nachsten
Monat nur auf Grund der nach dieser Abrechnung ver-
bleibenden Mahlzeitencoupons erfolgen.

Bezugsantrag in Spezialfdllen. Wohltitigkeitsveran-
staltungen, Wohltitigkeitsbasaren usw. konnen bei be-
griindetem Verlangen auf Bezugsantragsformular F 3
vorschuBweise GroBbeziigercoupons zugeteilt werden.
Es ist aber darauf aufmerksam zu machen, daB jeder
Verkauf und jede Verlosung von rationierten Le-
bensmitteln grundsétzlich verboten sind; die Abgabe
von couponpflichtigen Speisen und Mahlzeiten darf nur
gegen Entgegennahme von Mahlzeitencoupons geméif
allgemeiner Regelung vorgenommen werden. Die Ver-
anstalter miissen am SchluB der Veranstaltung die ein-
genommenen Mahlzeitencoupons zusammen mit den
nicht verwendeten GroBbeziigercoupons zur Deckung
des Vorschusses von GroBbeziigercoupons der zustindi-
gen Stelle abliefern. Der VorschuBl muB nur so weit ge-
deckt werden, als die rationierten Lebensmittel Fiir
couponpflichtige Mahlzeiten Speisen
wurden.

Kranke, die in kollektiven Haushaltungen verpflegt
werden und auf Grund von irztlichen Zeugnissen eine
Spezialzuteilung bendtigen, haben diese auBerhalb des
Bezugsantrages der betreffenden kollektiven Haushal-
tungen anzufordern.

Die Soldatenstuben des Schweizer Verband Volks-
dienst werden auch kiinftig, jedoch ebenfalls auf Grund
der neuen Ordnung, direkt durch das KEA mit GroB-
beziigercoupons versehen und kontrolliert. Fiir alle
andern Betriebe dieses Verbandes erfolgt die Zuteilung
aut dem iiblichen Wege durch die zustindige kantonale
oder kommunale Stelle.

Fiir den hauswirtschaftlichen Unterricht in
und Sekundarschulen, sowie in vom Staat oder von
Gemeinden anerkannten hauswirtschaftlichen Fort-
bildungsschulen, bei dem im allgemeinen keine Spei-
sen und Mahlzeiten hergestellt werden, die den Schii-
lern als Hauptverpflegung dienen, gilt folgende Spezial-
regelung: Beim vorgenannten Unterricht sind von den

und verwendet

Primar-

Schiilern keine Mahlzeitencoupons einzufordern. Die
fir den Einkauf von rationierten Lebensmitteln not-
wendigen Rationierungsausweise sind von den Leitern
vermittelst Bezugsantragsformular C (fiir Ausnahme-
fille) bei den zustdndigen Stellen zu verlangen.

Haushaltungsschulen, Kochschulen und Kochkurse
irgendwelcher Art, die den Teilnehmern Mahlzeiten ver-
abreichen, unterstehen der allgemeinen Regelung mit
Mahlzeitencoupons und kénnen sich vor Kursbeginn ver-
mittelst Formular F 3 durch Vorbezug mit den mnot-
wendigen Lebensmitteln eindecken.

Zuteilung von GroBbeziigercoupons. Die kollektiven
Haushaltungen erhalten auf Grund der eingereichten
Mahlzeitencoupons Rationierungsausweise in Form von
GroBbeziigercoupons zum Einkauf rationierter Lebens-
mittel beim Handel. Lieferantencoupons diirfen an kol-
lektive Haushaltungen unter keinen Umstinden, auch
nicht im Umtausch gegen GroBbeziigercoupons, aus-
gegeben werden.

Die Bezugsantrige diirfen ab 25. des Vormonats bis
spatestens 10. des Giiltigkeitsmonats der zuzuteilenden
GrofBibeziigercoupons der zustindigen Stelle eingereicht
werden.

Anstaltsbetriebe und andere kollektive Haushaltungen
mit Dauerinsassen sind berechtigt, mit Beginn der Zu-
teilung von Rationierungsausweisen fiir den Monat Mai
an Stelle der ihnen fiir jede Person zustehenden Lebens-
mittelkarten bezw. Mahlzeitenkarten auf Grund der
Zuteilungsquoten unmittelbar in vollem Umfang oder
teilweise GroBbeziigercoupons zu beziehen. In solchen
Fillen hat das Personal kollektiver Haushaltungen An-
recht auf freie Verfiigung {iber 10 Mahlzeitencoupons
im Monat,

Bis auf weiteres werden vorhandene Vorrite bei der
Zuteilung nicht angerechnet. Andererseits ist jede Zu-
teilung zur Aeufnung von Vorriten untersagt.

Zuteilung von Rationierungsausweisen an neu zu er-
offnende kollektive Haushaltungen. Angesichts der
schwieriger werdenden Landesversorgung mubB sich das
KEA vorbehalten, die Zuteilungen rationierter Lebens-
mittel an neu zu erdifnende kollektive Haushaltungen
zu unterbinden. Es ist vorgesehen, die Frage der Er-
offnung neuer Betriebe demnichst durch einen Bundes-
ratsbeschluB} oder eine Departementsverfiigung zu regeln,
In Fillen, wo die Neuerdffnung ausnahmsweise zu-
gelassen ist, werden fiir den ersten Betriebsmonat auf
Grund eines Bezugsantrages F 3 dlie notwendigen GroB-
beziigercoupons bewilligt. Auf Grund der weitern mo-
natlichen Bezugsantrige ist die Frequenz zu kontrol-
lieren; eine eventuell zu hohe Zuteilung fiir den ersten
Monat ist durch entsprechende Reduktion der nichsten
auf Grund von abgelieferten Mahlzeitencoupons erfol-
genden Zuteilung auszugleichen.

Bei Verkauf oder Vermietung einer kollektiven Haus-
haltung sind die vorhandenen Vorrdte an Waren, GroB-
beziigercoupons und Mahlzeitencoupons vom bisherigen
Inhaber dem Nachfolger zu i{ibergeben. Eine Sonder-
zuteilung anldBlich des Inhaberwechsels ist nicht ge-
stattet.

Betriebe, die liquidieren oder stillgele%t werden (die
iibliche voriibergehende SchlieBung von Saisonbetrieben
fallt nicht unter diesen Begriff), haben alle eingenom-
menen Mahlzeitencoupons im Zeitpuukt der Einstellung
der Tétigkeit zur Abrechnung der zustindigen Stelle
einzureichen. Gleichzeitic haben sie die noch vorhan-
denen Vorrdate von rationierten Lebensmitteln anzu-
geben; ein Verkauf dieser Vorridte darf nur gegen
gleichzeitige Entgegennahme von Rationierungsauswei-
sen erfolgen, die ebenfalls der zustindigen Stelle ab-
zugeben sind.

SparmafBnahmen in kollektiven Haushaltungen. Die
durch die Verfiigung Nr. 13 ‘des EVD vom 8. Januar
1941 {iber die Sicherstellung der Landesversorgung mit
Lebens- und Futtermitteln (Einsparungen an Lebens-
mitteln) aufgestellten Vorschriften berithren die Neu-
regelung der Zuteilung von GroBbeziigercoupons an
kollektive Haushaltungen nicht und bleiben weiterhin
in Kraft.

Bern, den 10. Mirz 1041.
Eidg. Kriegserndhrungsamt, der Chef: Dr. J. Kippeli.

51



	Einführung der Mahlzeitenkarte

